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2. Mai 2022 

Erlass Straßenbau Schleswig-Holstein Nr. 14/2022 

Betreff: Handbuch für die Vergabe und Ausführung von freiberuflichen Leistun-
gen im Straßen- und Brückenbau (HVA F-StB) – Ausgabe März 2022 

Bezug: 1. Erlass Straßenbau Schleswig-Holstein Nr. 22/2021 vom 16.07.2021 mit 
ARS Nr. 11/2021 

Anliegenden Abdruck des Allgemeinen Rundschreibens Straßenbau (ARS) Nr. 10/2022, 
mit dem das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) die Fortschreibung 
des „Handbuch für die Vergabe und Ausführung von freiberuflichen Leistungen im Stra-
ßen- und Brückenbau“ (HVA F-StB) – Ausgabe März 2022 – bekannt gibt, übersende ich 
mit der Bitte um Kenntnisnahme, Beachtung und weitere Veranlassung. 
Als Oberste Straßenbaubehörde führe ich das „Handbuch für die Vergabe und Ausfüh-
rung von freiberuflichen Leistungen im Straßen- und Brückenbau“ (HVA F-StB) – Aus-
gabe März 2022 –, zur sofortigen Anwendung bei allen Straßenbaumaßnahmen ein, die 
von der Straßenbauverwaltung des Landes durchgeführt oder die vom Bund oder vom 
Land gefördert werden. 
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Den Straßenbaulastträgern für die Kreisstraßen, die Ortsdurchfahrten, die Gemeindestra-
ßen und sonstigen öffentlichen Straßen empfehle ich im Interesse einer einheitlichen 
Handhabung die Anwendung des Handbuchs auch für die weiteren in ihrem Zuständig-
keitsbereich liegenden Straßenbaumaßnahmen. 
Den unter Bezug Nr. 1 aufgeführten Erlass hebe ich hiermit auf. 
Das HVA F-StB, Ausgabe März 2022, kann unter https://bmdv.bund.de in der Rubrik 
„Richtlinien zum Aus- und Neubau von Straßen“ unter „Bauvertragsrecht und Vergabe-
wesen“ eingesehen und heruntergeladen werden. 

Geschwärzter Text 

Anlagen:  Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr. 10/2022 
- StB 14/7135.3/010-3662844 vom 27.04.2022 

https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Artikel/StB/bundesfernstrassen-richtlinien-rundschreiben/bundesfernstrassen-richtlinien-rundschreiben-uebersicht.html
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